
BayBeamtVG: Art. 89 Mindestbelassung bei Unterhaltsbeitrag nach Art. 55

Art. 89  Mindestbelassung bei Unterhaltsbeitrag nach Art. 55
 
Bei Bezug eines Unterhaltsbeitrags nach Art. 55 ist mindestens ein Betrag zu belassen, der unter 
Berücksichtigung der Minderung der Erwerbsfähigkeit infolge des Dienstunfalls dem Unfallausgleich 
entspricht.


